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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1996

Norm

EO §301

ABGB §1295 Ia3a

Rechtssatz

Während die Verletzung der P5ichten nach § 301 Abs 1 EO im Sinne des § 301 Abs 3 EO schadenersatzp5ichtig macht

und der Drittschuldner in diesem Falle für das Nichtvorliegen seines (groben) Verschuldens beweisp5ichtig ist,

begründet die Schadenszufügung durch den Drittschuldner, die nicht durch Verletzung der in § 301 Abs 1 EO

aufgelisteten P5ichten entsteht, eine Schadenersatzverp5ichtung im Sinne des § 1295 ABGB mit der damit

verbundenen Behauptungsp5icht und Beweisp5icht jedes Geschädigten für Schaden und Verursachung durch den

Schädiger.
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